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S A T Z U N G  
 
über die öffentliche Abwasserbeseitigung (Abwassersatzung – AbwS) 
 
 

§  3 

Berechtigung und Verpflichtung 

zum Anschluß und zur Benutzung 

(1) Die Eigentümer von Grundstücken auf denen Abwasser anfällt, 
sind nach näherer Bestimmung dieser Satzung berechtigt und 
verpflichtet, ihre Grundstücke an die öffentlichen 
Abwasseranlagen anzuschließen, diese zu benutzen und das 
gesamte auf den Grundstücken anfallende Abwasser den 
Stadtwerken im Rahmen des § 45 b Abs. 1 WG zu überlassen. Der 
Erbbauberechtigte oder sonst dinglich zur baulichen Nutzung des 
Grundstücks Berechtigte tritt an die Stelle des Eigentümers. 

(2) Die Benutzungs- und Überlassungspflicht nach Abs. 1 trifft auch 
die sonst zur Nutzung eines Grundstücks oder einer Wohnung 
berechtigten Personen. 

(3) Bebaute Grundstücke sind anzuschließen, sobald die für sie 
bestimmten öffentlichen Abwasseranlagen betriebsfertig 
hergestellt sind. 

Wird die öffentliche Abwasseranlage erst nach der Errichtung 
einer baulichen Anlage hergestellt, so ist das Grundstück 
innerhalb von sechs Monaten nach der betriebsfertigen 
Herstellung anzuschließen. 

(4) Unbebaute Grundstücke sind anzuschließen, wenn der Anschluß 
im Interesse der öffentlichen Gesundheitspflege, des Verkehrs 
oder aus anderen Gründen des öffentlichen Wohls geboten ist. 

Änderung der Satzung 
 
über die öffentliche Abwasserbeseitigung (Abwassersatzung – AbwS) 
 
 

§  3 

Berechtigung und Verpflichtung 

zum Anschluss und zur Benutzung 

(1) Die Eigentümer von Grundstücken, auf denen Abwasser anfällt, 
sind nach näherer Bestimmung dieser Satzung berechtigt und 
verpflichtet, ihre Grundstücke an die öffentlichen 
Abwasseranlagen anzuschließen, diese zu benutzen und das 
gesamte auf den Grundstücken anfallende Abwasser den 
Stadtwerken im Rahmen des § 46 Abs. 1 und Abs. 2 WG zu 
überlassen. Der Erbbauberechtigte oder sonst dinglich zur 
baulichen Nutzung des Grundstücks Berechtigte tritt an die Stelle 
des Eigentümers. 

(2) Die Benutzungs- und Überlassungspflicht nach Abs. 1 trifft auch 
die sonst zur Nutzung eines Grundstücks oder einer Wohnung 
berechtigten Personen. 

(3) Bebaute Grundstücke sind anzuschließen, sobald die für sie 
bestimmten öffentlichen Abwasseranlagen betriebsfertig 
hergestellt sind. Wird die öffentliche Abwasseranlage erst nach der 
Errichtung einer baulichen Anlage hergestellt, so ist das 
Grundstück innerhalb von sechs Monaten nach der 
betriebsfertigen Herstellung anzuschließen. 

(4) Unbebaute Grundstücke sind anzuschließen, wenn der Anschluss 
im Interesse der öffentlichen Gesundheitspflege, des Verkehrs 
oder aus anderen Gründen des öffentlichen Wohls geboten ist. 

Anlage 2 
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§  5 

Befreiungen 

Von der Verpflichtung zum Anschluss seines Grundstücks an die 
öffentliche Abwasserbeseitigung und von der Pflicht zur Benutzung 
deren Einrichtungen ist aufgrund § 45 b Abs. 4 Satz 3 WG der nach § 
3 Abs.1 und 2 Verpflichtete auf Antrag insoweit und solange zu 
befreien, als ihm der Anschluss bzw. die Benutzung wegen seines die 
öffentlichen Belange,überwiegenden privaten Interesses an der 
eigenen Beseitigung des Abwassers nicht zugemutet werden kann und 
die Befreiung wasserwirtschaftlich unbedenklich ist. 

 
 

 

§  6 

Allgemeine Ausschlüsse 

(1) Von der öffentlichen Abwasserbeseitigung sind sämtliche Stoffe 
ausgeschlossen, die die Reinigungswirkung der Klärwerke, den 
Betrieb der Schlammbehandlungsanlagen, die 
Schlammbeseitigung oder die Schlammverwertung 
beeinträchtigen, die öffentlichen Abwasseranlagen angreifen, ihre 
Funktionsfähigkeit oder Unterhaltung behindern, erschweren oder 
gefährden können, oder die den in öffentlichen Abwasseranlagen 
arbeitenden Personen oder dem Vorfluter schaden können. Dies 
gilt auch für Flüssigkeiten, Gase und Dämpfe. 

(2) Insbesondere sind ausgeschlossen:  

 

 

§  5 

Befreiungen 

Von der Verpflichtung zum Anschluss seines Grundstücks an die 
öffentliche Abwasserbeseitigung  und von der Pflicht zur Benutzung 
deren Einrichtungen ist aufgrund § 46 Abs. 5 Satz 1 WG der nach § 3 
Abs.1 und 2 Verpflichtete auf Antrag insoweit und solange zu befreien, 
als ihm der Anschluss bzw. die Benutzung wegen seines die 
öffentlichen Belange, überwiegenden privaten Interesses an der 
eigenen Beseitigung des Abwassers nicht zugemutet werden kann und 
die Befreiung wasserwirtschaftlich unbedenklich ist. 

 

 

§  6 

Allgemeine Ausschlüsse 

(1) Von der öffentlichen Abwasserbeseitigung sind sämtliche Stoffe 
ausgeschlossen, die die Reinigungswirkung der Klärwerke, den 
Betrieb der Schlammbehandlungsanlagen, die 
Schlammbeseitigung oder die Schlammverwertung 
beeinträchtigen, die öffentlichen Abwasseranlagen angreifen, ihre 
Funktionsfähigkeit oder Unterhaltung behindern, erschweren oder 
gefährden können, oder die den in öffentlichen Abwasseranlagen 
arbeitenden Personen oder dem Vorfluter schaden können. Dies 
gilt auch für Flüssigkeiten, Gase und Dämpfe. 

(2) Insbesondere sind ausgeschlossen:  
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1. Stoffe - auch im zerkleinerten Zustand -, die zu Ablagerungen 
oder Verstopfungen in den öffentlichen Abwasseranlagen 
führen können (z.B. Kehricht, Schutt, Asche, Zellstoffe, Mist, 
Schlamm, Sand, Glas, Kunststoffe, Textilien, Küchenabfälle, 
Haut- und Lederabfälle, Schlachtabfälle, Tierkörper, 
Panseninhalt, Schlempe, Trub, Trester und hefehaltige 
Rückstände); 

2. feuergefährliche, explosive, giftige, fett- und ölhaltige  

 Stoffe (z.B. Benzin, Heizöl, Karbid, Phenole, Öle und Fette, Öl-
/Wasseremulsionen, Säuren, Laugen, Salze, Reste von 
Pflanzenschutzmitteln oder vergleichbaren Chemikalien, Blut, 
mit Krankheitskeimen behaftete oder radioaktive Stoffe); 

3. Jauche, Gülle, Abgänge aus Tierhaltungen, Silosickersaft und 
Molke; 

4. faulendes und sonst übelriechendes Abwasser (z.B. 
milchsaure Konzentrate, Krautwasser); 

5. Abwasser, das schädliche oder belästigende Gase oder 
Dämpfe verbreiten kann; 

6. Abwasser, das einem wasserrechtlichen Bescheid nicht 
entspricht. 

 

 

 

 

 

 

1. Stoffe - auch im zerkleinerten Zustand -, die zu Ablagerungen 
oder Verstopfungen in den öffentlichen Abwasseranlagen 
führen können (z.B. Kehricht, Schutt, Asche, Zellstoffe, Mist, 
Schlamm, Sand, Glas, Kunststoffe, Textilien, Küchenabfälle, 
Haut- und Lederabfälle, Schlachtabfälle, Tierkörper, 
Panseninhalt, Schlempe, Trub, Trester und hefehaltige 
Rückstände); 

2. feuergefährliche, explosive, giftige, fett- und ölhaltige  

 Stoffe (z.B. Benzin, Heizöl, Karbid, Phenole, Öle und Fette, Öl-
/Wasseremulsionen, Säuren, Laugen, Salze, Reste von 
Pflanzenschutzmitteln oder vergleichbaren Chemikalien, Blut, 
mit Krankheitskeimen behaftete oder radioaktive Stoffe); 

3. Jauche, Gülle, Abgänge aus Tierhaltungen, Silosickersaft und 
Molke; 

4. faulendes und sonst übelriechendes Abwasser (z.B. 
milchsaure Konzentrate, Krautwasser); 

5. Abwasser, das schädliche oder belästigende Gase oder 
Dämpfe verbreiten kann; 

6. Abwasser, das einem wasserrechtlichen Bescheid nicht 
entspricht. 

7. Abwasser, dessen Beschaffenheit oder Inhaltsstoffe über den 
Richtwerten des Anhangs A. 1 des Merkblatts DWA-M 115-2 
vom Februar 2013 (Herausgeber/Vertrieb: Deutsche 
Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. – 
DWA -, Theodor-Heuss-Allee 17, 53773 Hennef) liegen. 
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§  7 

Ausschlüsse im Einzelfall, Mehrkostenvereinbarung 

 

(1) Die Stadtwerke können im Einzelfall Abwasser von der 
öffentlichen Abwasserbeseitigung ausschließen, 

a) dessen Sammlung, Fortleitung oder Behandlung im Hinblick 
auf den Anfallort oder wegen der Art und Menge des 
Abwassers unverhältnismäßig hohen Aufwand verursachen 
würde; 

b) das nach den allgemein anerkannten Regeln der 
Abwassertechnik nicht mit häuslichen  Abwässern gesammelt, 
fortgeleitet oder behandelt werden kann. 

(2) Die Stadtwerke können im Falle des Absatzes 1 den Anschluß und 
die Benutzung gestatten, wenn der Grundstückseigentümer die für 
den Bau und Betrieb der öffentlichen Abwasseranlagen 
entstehenden Mehrkosten übernimmt und auf Verlangen 
angemessene Sicherheit leistet. 

(3) Schließen die Stadtwerke in Einzelfällen Abwasser von der 
Beseitigung aus, bedarf dies der Zustimmung der Wasserbehörde 
(§ 45 b Abs. 4 Satz 2 WG) 

 

 

 

 

 

§  7 

Ausschlüsse im Einzelfall, Mehrkostenvereinbarung 

 

(1) Die Stadtwerke können im Einzelfall Abwasser von der 
öffentlichen Abwasserbeseitigung ausschließen, 

a) dessen Sammlung, Fortleitung oder Behandlung im Hinblick 
auf den Anfallort oder wegen der Art und Menge des 
Abwassers unverhältnismäßig hohen Aufwand verursachen 
würde; 

b) das nach den allgemein anerkannten Regeln der 
Abwassertechnik nicht mit häuslichen  Abwässern gesammelt, 
fortgeleitet oder behandelt werden kann. 

(2) Die Stadtwerke können im Falle des Absatzes 1 den Anschluß und 
die Benutzung gestatten, wenn der Grundstückseigentümer die für 
den Bau und Betrieb der öffentlichen Abwasseranlagen 
entstehenden Mehrkosten übernimmt und auf Verlangen 
angemessene Sicherheit leistet. 

(3) Schließen die Stadtwerke in Einzelfällen Abwasser von der 
Beseitigung aus, bedarf dies der Zustimmung der Wasserbehörde 
(§ 46 Abs. 4 Satz 2 WG). 
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§ 11 

Grundstücksbenutzung 

Die Grundstückseigentümer können bei Vorliegen der 
Voraussetzungen der §§ 88 ff WG verpflichtet werden, für Zwecke der 
öffentlichen Abwasserbeseitigung das Verlegen von Kanälen 
einschließlich Zubehör zu Ab- und Fortleitung von Abwasser über ihre 
Grundstücke gegen Entschädigung zu dulden. Die 
Grundstückseigentümer haben insbesondere den Anschluß anderer 
Grundstücke an die Anschlußleitung zu ihren Grundstücken zu dulden.  

 
 
 

§ 16 

Regeln der Technik 

Grundstücksentwässerungsanlagen, sind nach den allgemein 
anerkannten Regeln der Technik herzustellen und zu betreiben. 
Allgemein anerkannte Regeln der Technik sind insbesondere die 
technischen Bestimmungen für den Bau, den Betrieb und die 
Unterhaltung von Abwasseranlagen und die Einleitungsstandards, die 
die oberste Wasserbehörde durch öffentliche Bekanntmachung 
einführt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 11 

Grundstücksbenutzung 

Die Grundstückseigentümer können bei Vorliegen der 
Voraussetzungen des § 93 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) 
verpflichtet werden, für Zwecke der öffentlichen Abwasserbeseitigung 
das Verlegen von Kanälen einschließlich Zubehör zu Ab- und 
Fortleitung von Abwasser über ihre Grundstücke gegen 
Entschädigung zu dulden. Die Grundstückseigentümer haben 
insbesondere den Anschluss anderer Grundstücke an die 
Anschlussleitung zu ihren Grundstücken zu dulden.  

 
 

§ 16 

Regeln der Technik 

Grundstücksentwässerungsanlagen, sind nach den allgemein 
anerkannten Regeln der Technik herzustellen und zu betreiben. 
Allgemein anerkannte Regeln der Technik sind insbesondere die 
technischen Bestimmungen für den Bau, den Betrieb und die 
Unterhaltung von Abwasseranlagen und die Einleitungsstandards, die 
die oberste Wasserbehörde durch öffentliche Bekanntmachung 
einführt. Von den allgemein anerkannten Regeln der Technik kann 
abgewichen werden, wenn den Anforderungen auf andere Weise 
ebenso wirksam entsprochen wird. 
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§ 21 

Abnahme der Prüfung der Grundstücksentwässerungsanlagen, 

Zutrittsrecht, Indirekteinleiterkataster 

(1) Vor der Abnahme durch die Stadtwerke darf die 
Grundstücksentwässerungsanlage nicht in Betrieb genommen 
werden. 

Die Abnahme der Grundstücksentwässerungsanlage befreit den 
Bauherrn, den Planverfasser, den Bauleiter und den ausführenden 
Unternehmer nicht von ihrer Verantwortlichkeit für die 
vorschriftsmäßige und fehlerfreie Ausführung der Arbeiten. 

(2) Die Stadtwerke sind berechtigt, die 
Grundstücksentwässerungsanlagen zu prüfen. Der 
Grundstückseigentümer und Besitzer (nach § 3 Absätze 1 und 2) 
sind verpflichtet, die Prüfungen zu dulden und dabei Hilfe zu 
leisten. Sie haben den zur Prüfung des Abwassers notwendigen 
Einblick in die Betriebsvorgänge zu gewähren und die sonst 
erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Die mit der Überwachung der 
Anlagen beauftragten Personen dürfen Wohngrundstücke 
grundsätzlich nur mit Einwilligung des Berechtigten betreten. 

(3) Werden bei der Prüfung der Grundstücksentwässerungsanlagen 
Mängel festgestellt, hat sie der Grundstückseigentümer 
unverzüglich zu beseitigen. 

(4) Die Stadtwerke sind nach § 83 Abs. 6 WG in Verbindung mit der 
Eigenkontrollverordnung des Landes verpflichtet, Betriebe, von 
deren Abwasseranfall nach Beschaffenheit und Menge ein 
erheblicher Einfluß auf die öffentliche 
Abwasserbehandlungsanlage zu erwarten ist, in einem 
sogenannten Indirekteinleiterkataster zu erfassen. Dieses wird bei 
den Stadtwerken geführt und wird auf Verlangen der  

§ 21 

Abnahme der Prüfung der Grundstücksentwässerungsanlagen, 

Zutrittsrecht, Indirekteinleiterkataster 

(1) Vor der Abnahme durch die Stadtwerke darf die 
Grundstücksentwässerungsanlage nicht in Betrieb genommen 
werden. 

Die Abnahme der Grundstücksentwässerungsanlage befreit den 
Bauherrn, den Planverfasser, den Bauleiter und den ausführenden 
Unternehmer nicht von ihrer Verantwortlichkeit für die 
vorschriftsmäßige und fehlerfreie Ausführung der Arbeiten. 

(2) Die Stadtwerke sind berechtigt, die 
Grundstücksentwässerungsanlagen zu prüfen. Der 
Grundstückseigentümer und Besitzer (nach § 3 Absätze 1 und 2) 
sind verpflichtet, die Prüfungen zu dulden und dabei Hilfe zu 
leisten. Sie haben den zur Prüfung des Abwassers notwendigen 
Einblick in die Betriebsvorgänge zu gewähren und die sonst 
erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Die mit der Überwachung der 
Anlagen beauftragten Personen dürfen Wohngrundstücke 
grundsätzlich nur mit Einwilligung des Berechtigten betreten. 

(3) Werden bei der Prüfung der Grundstücksentwässerungsanlagen 
Mängel festgestellt, hat sie der Grundstückseigentümer 
unverzüglich zu beseitigen. 

(4) Die Stadtwerke sind nach § 49 Abs. 1 WG in Verbindung mit der 
Eigenkontrollverordnung des Landes verpflichtet, Betriebe, von 
deren Abwasseranfall nach Beschaffenheit und Menge ein 
erheblicher Einfluss auf die öffentliche 
Abwasserbehandlungsanlage, deren Wirksamkeit, Betrieb oder 
Unterhaltung oder auf das Gewässer zu erwarten ist, zu erwarten 
ist, in einem sogenannten Indirekteinleiterkataster zu erfassen. 
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Wasserbehörde vorgelegt. Erfaßt werden die in Anhang 2 Nr. 5 
der Eigenkontrollverordnung, in der jeweils gültigen Fassung, 
aufgeführten Betriebe. 

Zur Erfüllung dieser Verpflichtung vereinbaren die Stadtwerke mit 
den Verantwortlichen dieser Betriebe die Lieferung folgender 
Daten, soweit diese nicht aus den der Stadtwerke vorliegenden 
Unterlagen bzw. zugänglichen Informationsquellen ermittelt 
werden können. 
Dabei handelt es sich um folgende Daten: 

Name des Betriebes, Produktion (Art, Umfang), Abwassermenge 
(m3/Tag) ggf. pro Einzeleinleitung, Art der 
Abwasserbehandlungsanlage(n), (Haupteinsatzstoffe, Haupt 
abwasserinhaltsstoffe) und Verantwortliche im Betrieb (Name, 
Tel.-Nr.) 

Die Stadtwerke werden dabei die Geheimhaltungspflicht von 
Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen sowie die Belange des 
Datenschutzes beachten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dieses wird bei den Stadtwerken geführt und wird auf Verlangen 
der Wasserbehörde vorgelegt. Erfaßt werden die in Anhang 2 Nr. 
5 der Eigenkontrollverordnung, in der jeweils gültigen Fassung, 
aufgeführten Betriebe. 

Zur Erfüllung dieser Verpflichtung vereinbaren die Stadtwerke mit 
den Verantwortlichen dieser Betriebe die Lieferung folgender 
Daten, soweit diese nicht aus den der Stadtwerke vorliegenden 
Unterlagen bzw. zugänglichen Informationsquellen ermittelt 
werden können. 
Dabei handelt es sich um folgende Daten: 

Name des Betriebes, Produktion (Art, Umfang), Abwassermenge 
(m3/Tag) ggf. pro Einzeleinleitung, Art der 
Abwasserbehandlungsanlage(n), (Haupteinsatzstoffe, Haupt 
abwasserinhaltsstoffe) und Verantwortliche im Betrieb (Name, 
Tel.-Nr.) 

Die Stadtwerke werden dabei die Geheimhaltungspflicht von 
Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen sowie die Belange des 
Datenschutzes beachten. 
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§ 26 

Grundstücksfläche 

(1) Als Grundstücksfläche gilt: 

1. bei Grundstücken im Bereich eines Bebauungsplans die 
Fläche, die der Ermittlung der zulässigen Nutzung 
zugrundezulegen ist; 

2. soweit ein Bebauungsplan nicht besteht oder die erforderliche 
Festsetzung nicht enthält, die tatsächliche Grundstücksfläche 
bis zu einer Tiefe von 50 Meter von der Erschließungsanlage 
zugewandten Grundstücksgrenze. Reicht die bauliche oder 
gewerbliche Nutzung über diese Begrenzungen hinaus oder 
sind Flächen tatsächlich angeschlossen, so ist die 
Grundstückstiefe maßgebend, die durch die hintere Grenze 
der Nutzung bestimmt wird. Grundstücksteile, die lediglich die 
wegemäßige Verbindung zur Erschließungsanlage herstellen, 
bleiben bei der Bestimmung der Grundstückstiefe 
unberücksichtigt. 

(2) § 10 Abs. 3 Satz 2 KAG bleibt unberührt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 26 

Grundstücksfläche 

(1) Als Grundstücksfläche gilt: 

1. bei Grundstücken im Bereich eines Bebauungsplans die 
Fläche, die der Ermittlung der zulässigen Nutzung 
zugrundezulegen ist; 

2. soweit ein Bebauungsplan nicht besteht oder eine Satzung 
nach § 34 Abs. 4 S. 1 BauGB nicht besteht oder die 
erforderliche Festsetzung nicht enthält, die tatsächliche 
Grundstücksfläche bis zu einer Tiefe von 50 Meter von der 
Erschließungsanlage zugewandten Grundstücksgrenze. 
Reicht die bauliche oder gewerbliche Nutzung über diese 
Begrenzungen hinaus oder sind Flächen tatsächlich 
angeschlossen, so ist die Grundstückstiefe maßgebend, die 
durch die hintere Grenze der Nutzung, zuzüglich der 
baurechtlichen Abstandsflächen, bestimmt wird. 
Grundstücksteile, die lediglich die wegemäßige Verbindung zur 
Erschließungsanlage herstellen, bleiben bei der Bestimmung 
der Grundstückstiefe unberücksichtigt. Zur Nutzung zählen 
auch angelegte Grünflächen oder gärtnerisch genutzte 
Flächen. 

(2) Teilflächenabgrenzungen gemäß § 31 Abs. 1 Satz 2 KAG bleibt 
unberührt. 
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§ 27 

Nutzungsfaktor 

(1) Entsprechend der Ausnutzbarkeit wird die Grundstücksfläche (§ 
26) mit einem Nutzungsfaktor vervielfacht, der im einzelnen 
beträgt: 

1. bei eingeschossiger Bebaubarkeit 1,00 

2.  bei zweigeschossiger Bebaubarkeit 1,25 

3. bei dreigeschossiger Bebaubarkeit 1,50 

4. bei vier- und fünfgeschossiger Bebaubarkeit               1,75 

5.  bei sechs- und mehrgeschossiger Bebaubarkeit          2,00 

(2) Bei Stellplatzgrundstücken und bei Grundstücken, für die nur eine 
Nutzung ohne Bebauung zulässig ist oder bei denen die Bebauung 
nur untergeordnete Bedeutung hat, wird ein Nutzungsfaktor von 
0,5 zugrundegelegt. Dasselbe gilt für Gemeinbedarfs- oder 
Grünflächengrundstücke, deren Grundstücksflächen aufgrund 
ihrer Zweckbestimmung nicht oder nur zu einem untergeordneten 
Teil mit Gebäuden überdeckt werden sollen bzw. überdeckt sind 
(z.B. Friedhöfe, Sportplätze, Freibäder, Kleingartenanlagen). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 27 

Nutzungsfaktor 

(1) Entsprechend der Ausnutzbarkeit wird die Grundstücksfläche (§ 
26) mit einem Nutzungsfaktor vervielfacht, der im Einzelnen 
beträgt: 

1. bei eingeschossiger Bebaubarkeit 1,00 

2.  bei zweigeschossiger Bebaubarkeit 1,25 

3. bei dreigeschossiger Bebaubarkeit 1,50 

4. bei vier- und fünfgeschossiger Bebaubarkeit               1,75 

5.  bei sechs- und mehrgeschossiger Bebaubarkeit          2,00 

(2) Bei Stellplatzgrundstücken und bei Grundstücken, für die nur eine 
Nutzung ohne Bebauung zulässig ist oder bei denen die Bebauung 
nur untergeordnete Bedeutung hat, wird ein Nutzungsfaktor von 
0,5 zugrundegelegt. Dasselbe gilt für Gemeinbedarfs- oder 
Grünflächengrundstücke, deren Grundstücksflächen aufgrund 
ihrer Zweckbestimmung nicht oder nur zu einem untergeordneten 
Teil mit Gebäuden überdeckt werden sollen bzw. überdeckt sind 
(z.B. Friedhöfe, Sportplätze, Freibäder, Kleingartenanlagen). Die 
§§ 28 bis 31 finden keine Anwendung. 
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§ 32 

Beitragssatz 

 

Der Abwasserbeitrag der Stadt Geisingen für den öffentlichen 
Abwasserkanal beträgt: 
   Je m2 Nutzungsfläche 

   ( § 25) 8,00 DM 

 
 

 
 
 

§ 34 

Ablösung 

(1) Der Abwasserbeitrag kann vor Entstehung der Beitragsschuld 
abgelöst werden. Der Betrag einer Ablösung bestimmt sich nach 
der Höhe des voraussichtlich entstehenden Beitrags. 

(2) Die Ablösung erfolgt durch Vereinbarung zwischen der Stadt und 
dem Beitragspflichtigen. 

 
 
 
 
 

 
 

 
§ 32 

Beitragssatz 

 

Der Abwasserbeitrag der Stadt Geisingen für den öffentlichen 
Abwasserkanal beträgt: 
   Je m2 Nutzungsfläche 

   ( § 25) 4,71 € 

 
 
 
 
 

§ 34 

Ablösung 

(1) Der Abwasserbeitrag kann vor Entstehung der Beitragsschuld 
abgelöst werden. Der Betrag einer Ablösung bestimmt sich nach 
der Höhe des voraussichtlich entstehenden Beitrags; die 
Ermittlung erfolgt nach den Bestimmungen dieser Satzung. 

(2) Die Ablösung erfolgt durch Vereinbarung zwischen der Stadt und 
dem Beitragspflichtigen. 

(3)  Ein Rechtsanspruch auf Ablösung besteht nicht. 
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§ 54 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt ab 01.07.2019 in Kraft und ersetzt ab diesem 
Zeitpunkt die Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung in der 
letzten Fassung vom 11.12.2018. 
 
 
Hinweis 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der 
GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 
GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres 
seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Stadt geltend 
gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen 
soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die 
Öffentlichkeit der Sitzung die Genehmigung oder die Bekanntmachung 
der Satzung verletzt worden sind. 
 
 
 
Geisingen, den 09. April 2019 
 
 
Walter H e ng s t l e r  
Bürgermeister 
 
 
 


